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RS UVS Kärnten 1997/10/14 KUVS-K2-
276/10/97
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.10.1997

Rechtssatz

Eine Berechtigung zur Untersuchung der Atemluft auf Alkoholgehalt besteht bereits dann, wenn eine Person bloß

"verdächtig" ist, u.a. ein Fahrzeug in einem vermutlich durch Alkohol beeinträchtigten Zustand gelenkt zu haben. Daß

die Weigerung der so "verdächtigten" Person, die Atemluft auf Alkoholgehalt untersuchen zu lassen, eine

Verwaltungsübertretung bildet, ergibt sich im Zusammenhang mit der Bestimmung des § 99 Abs 1 lit b StVO, wobei der

objektive Tatbestand bereits mit der Weigerung, sich dem Test zu unterziehen, vollendet ist (VwGH 23.2.1996, Zahl:

95/02/0567).

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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